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I     Planungsrechtliche Festsetzungen
1.     Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 BauNVO)

1.1     Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden gem. § 11 BauNVO die sonstigen Sondergebiete 
          SO I und SO II mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlagen“ festgesetzt. 
1.2     In den SO I und SO II sind gem. § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO folgende Anlagen und Nutzungen 
          allgemein zulässig:
          - Photovoltaikmodule in Aufständerung einschließlich ihrer Befestigung auf und im Erdboden
          - technische Einrichtungen und Nebenanlagen zum Betrieb von Photovoltaikmodulen 
            (z.B. Transformatoren, Wechselrichter, Schaltanlagen)
          - Betriebsgebäude und Nebenanlagen, die der Speicherung von Energie dienen, einschließlich
            Batteriespeicher
          - die für die Erschließung der Photovoltaikanlagen erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen 
          - Einrichtungen und Nebenanlagen für die Wartung, Instandhaltung, Pflege und Service sowie 
            zur technischen Überwachung der Photovoltaikanlagen
          - Zuwegungen und innere Erschließung
          - Einzäunung entlang der Außengrenzen der Sondergebiete
          - Löschwasserbrunnen

2.     Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)
2.1     Die Unterkante der Solarmodultische darf eine Höhe von 80 cm über Geländeoberkante nicht unterschreiten. 
          2.2     Die Höhe der Einzäunung ist bis maximal 2,50 m über Geländeoberkante zulässig. 

3.     Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
        und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1     Die in den Sondergebieten zulässigen Wege sind in einer wasser- und luftdurchlässigen Ausführung
          (z.B. als Schotterrasen oder als wassergebundene Decke) herzustellen.
3.2     Einfriedungen der Gesamtanlage sind so zu gestalten, dass diese mindestens 15 cm über Geländeoberkante
          offengehalten werden. 

2.3     Die im Planteil A festgesetzte Höhenbegrenzung darf punktuell durch Masten (z.B. zur Kameraüberwachung, 
          Beleuchtung) um bis zu 3,00 m überschritten werden. Durch technische Einrichtungen, Nebenanlagen und
          Betriebsgebäude darf die Höhenbegrenzung um bis zu 1,00 m überschritten werden. 

4.     Maßnahmen zur Anpflanzung und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
        und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

4.1     Die bestehende Gehölzstruktur entlang des trockengefallenen Gewässers II. Ordnung Nr. 010 002 001 wird
          auf einer Breite von bis zu 10 m der sukzessiven Entwicklung durch Samenbank und vegetative Ausbreitung
          der vorhandenen heimischen Arten überlassen. 

3.3     Die Flächen unter und zwischen den Photovoltaikmodulreihen sind durch eine flächendeckende Einsaat einer 
          zertifizierten, regionalen Wildpflanzenmischung aus dem Produktionsraum „Nordostdeutsches Tiefland“
          aufzuwerten und als extensive Grünflächen zu entwickeln. (Maßnahme G / A 1 der Eingriffs- / 
          Ausgleichsbilanzierung)
          Die Pflege umfasst zwei Mahden pro Jahr (Mitte Juni und Ende September) bei einer Schnitthöhe von 15 cm.
          Das Mahdgut ist zu entfernen.

2.4     Eine Überschreitung der Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO) wird gem. § 19 Abs. 4 Satz 3
          BauNVO ausgeschlossen.

II     Hinweise

Der Geltungsbereich befindet sich entsprechend der Veröffentlichung des Landesbetriebs für 
Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt vom 31.12.2022 im gem. §§ 73 u. 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
bestimmten Gefahren- bzw. Risikogebiet „Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit“ - Extremereignis
(200-jähriges Ereignis HQ 200 / HQ extrem ohne Berücksichtigung von Hochwasserschutzanlagen). 
Die Anlagen sind gem. § 78b Abs. 1 WHG hochwassersicher zu bauen.
          

Hochwasserrisikogebiet

Altlasten
Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schädliche Boden-
veränderungen oder Altlasten (Auftreten von Fremdstoffen, Auffälligkeiten durch Farbe, und / oder Geruch)
festgestellt werden, ist die untere Bodenschutzbehörde entsprechend der Mitwirkungspflichten nach
§ 3 BodSchAG LSA vor Beginn weiterer Maßnahmen unverzüglich und unaufgefordert zu informieren. 
Treten diese Hinweise während der vorgesehenen Erdarbeiten auf, sind die Arbeiten in dem betroffenen 
Bereich sofort einzustellen und die untere Bodenschutzbehörde ist ebenfalls zu informieren. 
Eventuell schon ausgehobenes Bodenmaterial ist sicherzustellen. 
Kampfmittel
Die Flurstücke 2/1, 3/1, 15/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 94/21 (Gemarkung Hohenseeden, Flur 6) sind anhand
von Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes LSA als Kampfmittelverdachtsfläche eingestuft. 
Vor Beginn von erdeingreifenden Maßnahmen ist eine genauere Überprüfung durch den Kampfmittel-
beseitigungsdienst LSA notwendig.
Grundsätzlich sind bei allen erdeingreifenden Arbeiten die einschlägigen Bestimmungen beim Fund
von Waffen, Waffenteilen, Munition und Sprengkörpern zu beachten.
Sollten bei Erd- und Tiefbauarbeiten Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft 
gefunden werden, sind die Bauarbeiten unverzüglich einzustellen, die Baustelle vor dem Betreten 
unbefugter Personen zu sichern und in einem angemessenen Abstand zu verlassen.
Die nächste Polizeidienststelle, der Landkreis oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst sind unverzüglich 
zu informieren. Dies gilt auch im Zweifelsfall. Der Gefahrenbereich ist abzusperren. Die Arbeiten dürfen 
erst nach Beseitigung der Gefahr und Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst fortgesetzt werden.

Artenschutz
Die Vorgaben zum allgemeinen und besonderen Artenschutzrecht gem. § 39 und § 44 BNatSchG sind zu
berücksichtigen. 
Während der Baufeldfreimachung und Bauausführung ist eine ökologische Baubegleitung sicherzustellen,
die die Umsetzung der festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen koordiniert, naturschutz-
fachliche Fragen klärt und die Umsetzung der Maßnahmen der Eingriffs- / Ausgleichs-Bilanzierung,
einschließlich Monitoring, überwacht.

Gehölzschutz
Die „Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Elbe-Parey“ vom 26.11.2013, in Kraft seit 
20.12.2013, ist zu beachten. Vor Baufeldfreimachung und jeglichen eingreifenden Maßnahmen in den 
Baumbestand ist ein Fällantrag zu stellen.

Der nordwestliche Teil des Plangebiets befindet sich in Bezug auf das Bodenfunktionsbewertungsverfahren
des Landes Sachsen-Anhalt in einem Suchraum für Archivobjekte, hier: Einzelne Bodenform. 
Archivobjekte sind Böden, welche gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG die Funktion als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte im Land Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich erfüllen und die nach § 1 Abs. 1
BodSchAG LSA besonders zu schützen sind.

Suchraum Archivobjekte

Vor Baubeginn ist ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 zu erstellen. Um einen schonenden Umgang mit 
dem Schutzgut Boden während des Bauvorhabens zu gewährleisten, soll außerdem eine den bodenschutz-
fachlichen Anforderungen entsprechende bodenkundliche Baubegleitung durchgeführt werden.

Bodenkundliche Bauüberwachung

Externe Artenschutzmaßnahme für die Feldlerche und die Wachtel
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (Maßnahme A     1) zur Kompensation der möglichen Verdrängung
von Revieren der Feldlerche (Alauda arvensis) und der Wachtel (Coturnix coturnix) innerhalb vom Geltungs-
bereich sowie zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten sind folgende Maßnahmen
durchzuführen: 
Auf den Flurstücken 194/99, 193/99, 112/99, 111/99, 96/1 (Flur 1, Gemarkung Hohenseeden) sind
im ersten Rotationszeitraum (Jahr 1 - 2), auf einer Ackerfläche von mindestens 8 ha Blühflächen und Acker-
brachen im Verhältnis 1:1 anzulegen. Die Maßnahmen sind spätestens bis zum Beginn der auf die Baufeld-
freimachung folgenden Brutzeit (15. Mai) herzustellen. 
Auf den Flurstücken 89/1, 90/2, 237/82 (Flur 1, Gemarkung Hohenseeden) und auf dem Flurstück 1007
(Flur 4, Gemarkung Hohenseeden) sind in dem zweiten Rotationszeitraum (Jahr 3 - 4), auf einer Ackerfläche
von mindestens 8 ha Blühflächen und Ackerbrachen im Verhältnis 1:1 anzulegen.
Die Blühflächen sind mit einer mehrjährigen, standortgerechten Saatgutmischung regionaler Herkunft (Regio-
saatgut) vorzugsweise im Zeitraum von Mitte August bis September oder alternativ von Februar bis April mit
50 - 70 % der regulären Ansaatstärke mittels Drillmaschine einzusäen. Eine flache Saatbettbereitung, Aus-
bringung und anschließendes Anwalzen sind sicherzustellen. Eine Mahd oder Bodenbearbeitung ist während
der Nutzungsdauer unzulässig. Nach Ablauf von zwei Jahren ist entweder eine Bodenbearbeitung mit
anschließender Neuansaat durchzuführen oder die Maßnahme wird auf die Flächen des folgenden Rotations-
zeitraums verlagert. In diesem Fall verbleibt die bisherige Maßnahmenfläche bis zur Frühjahrsbestellung
unberührt.
Die Ackerbrachen sind durch Selbstbegrünung zu entwickeln. Auf den Maßnahmenflächen sind Düngung, der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie mechanische Unkrautbekämpfung unzulässig. Zudem sind Mahd,
Bodenbearbeitung sowie Walzen oder Striegeln im Frühjahr unzulässig. Nach Ablauf von zwei Jahren ist
entweder ein Umbruch zulässig oder die Maßnahme wird auf die Flächen des folgenden Rotationszeitraums
verlagert. In diesem Fall verbleibt die bisherige Maßnahmenfläche bis zur Frühjahrsbestellung unberührt.
Die Maßnahmen sind einem Brutvogel-Monitoring wie folgt zu unterziehen:
Innerhalb der ersten fünf Entwicklungsjahre ist im 1., 3. und 5. Jahr eine Strukturkontrolle und eine Revier-
kartierung des Besatzes mittels drei bis vier Begehungen zwischen Anfang April und Ende Juni durchzuführen.

Monitoring
Innerhalb der ersten zehn Entwicklungsjahre ist innerhalb der Sondergebiete für die Maßnahme G / A 1
(siehe Textfestsetzung 3.3) im 1., 3., 5., und 10. Jahr eine Vegetationsaufnahme nach anerkannten
fachlichen Standards durchzuführen. 
Im 1., 3. und 5. Entwicklungsjahr ist im Geltungsbereich ein Brutvogel-Monitoring mit drei bis vier 
Begehungen zwischen Anfang April und Ende Juni durchzuführen. Wird dabei ein Besatz mit Brutpaaren
der Feldlerche in gleichem oder höherem Umfang im Vergleich zum erfassten Bestand (Oktober 2025)
nachgewiesen, kann die Maßnahme A     1 vorzeitig beendet werden. Andernfalls ist sie in erforderlichem
Umfang in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde fortzuführen.

C EF

C EF

Auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht und die Erhaltungspflicht gem. § 9 Abs. 3 DenkmSchG LSA
im Falle unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde wird hingewiesen.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans können archäologische Bodendenkmale zu finden sein, deren
Erhaltung vorrangig anzustreben ist. Den Baumaßnahmen muss ein fachgerechtes und repräsentatives
Dokumentationsverfahren für die Qualifizierung und Quantifizierung der archäologschen Evidenz vorge-
schaltet werden. 
Wenn für identifizierte oder bereits bekannte archäologische Kulturdenkmale im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben Handlungsbedarf besteht, ist im Folgenden ein Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung
gem. § 14 DenkmSchG LSA bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu stellen. 
Bei Bodeneingriffen ist gem. § 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA eine baubegleitende archäologische Doku-
mentation notwendig. Sie ist gem. § 5 Abs. 2 DenkmSchG LSA durch das Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologie durchzuführen.

Denkmalschutz

Die der Planung zu Grunde liegenden Gesetze und DIN-Vorschriften können bei der Gemeinde Elbe-Parey,
Amt für Bauverwaltung, Ernst-Thälmann-Straße 15, 39137 Elbe-Parey während der Dienstzeiten eingesehen 
werden.

Einsehbarkeit Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBI 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung von Bauleitplänen und die Darstellung des Planinhalts / Planzeichen-
verordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189).

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.09.2013,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2024 (GVBl. LSA S. 150).

Planzeichenerklärung

Art und Maß der baulichen Nutzung

SO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 11 Abs. 2 BauNVOSonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: "Photovoltaikanlagen"

Ein-/Ausfahrt, privat

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 23 Abs. 3 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVerkehrsflächen
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

          Wirtschaftsweg, öffentlich     

Baugrenze

Grünflächen

Grünfläche, p = privat, ö = öffentlich

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und Regelung des Wasserabflusses

Wasserfläche

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans

§ 9 Abs. 7 BauGB

Darstel lungen der Plangrundlage

Flurstücksnummer160/2 Flurstücksgrenze

§ 2 Abs. 2 PlanZVUmzäunung

Flurgrenze

Nutzungsschablone

Grundf lächenzahl
§ 17, 19 BauNVO

Art der baul ichen Nutzung
§ 9 (1) Nr .  1 BauGB und

§ 11 BauNVO

Höhe der  baul ichen Anlagen (OK)
in m über  35 m DHHN2016

§ 18 Abs. 1 BauNVO

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung Elektrizität

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepfplanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewässern

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Zweckbestimmung LöschwasserentnahmestelleLW

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Anbauverbote/- beschränkungen entlang der Bundesstraße § 9 Abs. 1, 2 FStrG

Anbauverbotszone (20 m)

Anbaubeschränkungszone (40 m)
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